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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Meiningen

Satzungsbekanntmachung
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Meiningen 

(Kiga-Satzung) vom 16.12.2025
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kom-
munalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) und 
der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer 
Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. 
S. 202), des § 20 Abs. 8 ff. des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infekti-
onsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 8v des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 359) hat der Stadtrat der Stadt Meiningen in der 
Sitzung am 02.12.2025 die folgende Satzung über die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtungen „Kleine Sandhasen“, „Zum Son-
nenhügel“, „Zwergenland“ und „Am Märchenwald“ werden von 
der Stadt Meiningen als öffentliche Einrichtungen unterhalten. 
Durch ihre Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung ent-
steht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2
Aufgaben und Grundsätze

(1) Die Aufgaben der Kindertageseinrichtungen bestimmen sich 
nach den Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer 
Kindergartengesetz - ThürKigaG) und den einschlägigen Rechts-
verordnungen.
(2) Die Rechte und Pflichten nach dieser Satzung nehmen die 
Eltern wahr. Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen 
Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des 
Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder Erziehungsbe-
rechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.
(3) Mit der Anmeldung und Aufnahme ihres Kindes in eine Kin-
dertageseinrichtung erkennen Eltern die Benutzungsregelungen 
dieser Satzung an. Gleiches gilt auch für die Konzeption der je-
weiligen Kindertageseinrichtung.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtungen stehen grundsätzlich allen Kin-
dern, die in der Stadt ihren Wohnsitz i. S. d. § 1 Abs. 5 ThürKigaG 
haben, nach Maßgabe der verfügbaren Plätze offen.
(2) Darüber hinaus stehen die Kindertageseinrichtungen auch 
Kindern, die ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde/ Stadt 
haben, aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 Thür-
KigaG bzw. § 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
offen, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind.
(3) In den Kindertageseinrichtungen werden Kinder im Alter von 
einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut.
(4) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbele-
gung der jeweiligen Einrichtung erreicht ist, sind weitere Auf-
nahmen erst nach Freiwerden von Plätzen möglich.

§ 4
Öffnungszeiten/Schließzeiten/Betreuungsumfang

(1) Die Kindertageseinrichtung „Zum Sonnenhügel“ ist an Werk-
tagen montags bis freitags von 06.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.
Die Kindertageseinrichtung „Kleine Sandhasen“ ist an Werktagen 
montags bis freitags von 06.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ ist an Werktagen 
montags bis freitags von 06.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.
Die Kindertageseinrichtung „Am Märchenwald“ ist an Werkta-
gen montags bis freitags von 06.45 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.
Haben die Eltern für diesen Zeitrahmen keinen Betreuungsbe-
darf angemeldet, kann der Träger der Kindertageseinrichtung 
nach Anhörung des Elternbeirates andere Öffnungszeiten fest-
legen und durch Aushang in der Kindertageseinrichtung spätes-
tens vier Wochen vor Eintritt der Änderung bekannt machen. 
Darüber hinaus können die Öffnungszeiten kurzfristig aufgrund 
unvorhersehbarer Ereignisse (z. B. akuter krankheitsbedingter 
Personalausfall, Havarie, etc.) geändert werden.
(2) Die Eltern haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Betreu-
ungsumfängen zu wählen.
Dies sind:
• bis 5 Stunden täglich,
• mehr als 5 Stunden bis 9 Stunden täglich,
• mehr als 9 Stunden täglich.
Die Eltern teilen der Einrichtungsleitung mit, wann sie ihr Kind re-
gelmäßig in die Einrichtung bringen und wieder abholen wollen.
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(3) Wünschen die Eltern eine Änderung des ursprünglich ge-
wählten Betreuungsumfangs, muss dies der Leitung der Kinder-
tageseinrichtung spätestens vier Wochen vor der gewünschten 
Änderung mitgeteilt werden.
(4) Eltern von Kindern, die in den folgenden Kindergartenjah-
ren von der Zahlung der Elternbeiträge aufgrund der gesetz-
lich geregelten Elternbeitragsfreiheit befreit werden, sollen 
unter Beachtung des § 30 Abs. 4 ThürKigaG bis 31. Januar des 
laufenden Jahres den Betreuungsumfang für ihr Kind wählen 
oder ändern, der ab 1. März vor Beginn der Beitragsbefreiung 
bis möglichst zur Beendigung des Betreuungsverhältnisses in 
der Kindertageseinrichtung gelten soll. Eine Reduzierung des 
Betreuungsumfangs ist grundsätzlich auch nach dem 1. März 
vor Beginn des letzten Kindergartenjahres unter Einhaltung der 
Fristen nach Abs. 3 dieser Satzung möglich und soll gegenüber 
der Leitung der Kindertageseinrichtung angezeigt werden. Eine 
Erhöhung des Betreuungsumfangs unter Einhaltung der Fristen 
nach Abs. 3 dieser Satzung ist nur in begründeten Ausnahmen 
möglich. Hierzu sind der Stadt die Gründe für die Erhöhung des 
Betreuungsumfangs mit der Beantragung darzulegen.
(5) Nach vorheriger Information und Anhörung des Elternbeira-
tes können Schließzeiten (z. B. an den Tagen zwischen Weihnach-
ten und Neujahr, an Brückentagen, während der Sommerferien, 
zum Zwecke der Fortbildung des pädagogischen Fachpersonals) 
festlegt werden. Die Schließzeiten der Kindertageseinrichtung 
werden rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres für das 
laufende Kindergartenjahr durch Aushang in der Kindertages-
einrichtung bekanntgegeben.

§ 5
Anmeldung/ Aufnahme

(1) Die Anmeldung soll in der Regel sechs Monate vor der ge-
wünschten Aufnahme bei der Leitung der Kindertageseinrich-
tung unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Formulars 
erfolgen. Kurzfristige Anmeldungen können in begründeten 
Ausnahmefällen (z. B. Zuzug, berufliche Veränderung etc.) bei 
freien Kapazitäten berücksichtigt werden.
Besucht das Kind zum Zeitpunkt der Anmeldung eine andere 
Kindertageseinrichtung, haben die Eltern zu bestätigen, dass 
das Betreuungsverhältnis für diese Einrichtung wirksam zum 
Zeitpunkt der gewünschten Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung gekündigt wurde.
(2) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertages-
einrichtung ärztlich oder amtsärztlich untersucht werden, was 
durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über die gesundheit-
liche Eignung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung nachzu-
weisen ist. Die Bescheinigung soll auch Hinweise auf Unverträg-
lichkeiten und Allergien enthalten.
Darüber hinaus haben die Eltern dem Träger den Nachweis zu 
erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung 
in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen und nach den 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden 
Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Die ärztliche Bescheinigung und 
der Nachweis zur Impfberatung sollen zum Zeitpunkt der Vorlage 
in der Kindertageseinrichtung nicht älter als vier Wochen sein.
(3) Vor Beginn der Betreuung eines Kindes ab Vollendung des 
ersten Lebensjahres ist der Leitung der Kindertageseinrichtung 
nachzuweisen, dass ein ausreichender Impfschutz gegen Ma-
sern bzw. eine Immunität gegen Masern besteht oder das Kind 
aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft 
werden kann. Ein ausreichender Impfschutz besteht, wenn 
ab der Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine 
Schutzimpfung und ab der Vollendung des zweiten Lebensjah-
res mindestens zwei Schutzimpfungen gegen Masern bei dem 
betroffenen Kind durchgeführt wurden. Zum Nachweis des aus-
reichenden Impfschutzes bzw. der Immunität gegen Masern ist 
der Kindertageseinrichtung vorzulegen:
1. eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 des Infek-

tionsschutzgesetzes (IfSG) oder ein ärztliches Zeugnis, auch 
in Form einer Dokumentation nach § 26 Abs. 2 Satz 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, darüber, dass bei dem zu 
betreuenden Kind ein nach den Maßgaben von § 20 Absatz 8 
Satz 2 IfSG ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht,

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei dem zu betreuenden 
Kind eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund 
einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 
können oder

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung 
einer anderen Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33 
Nr. 1 oder 2 IfSG darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 
1 oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat.

(4) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens können 
im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG bei 
freien Kapazitäten aufgenommen werden. Die Eltern sollen dies 
bei der Stadt sechs Monate vor der gewünschten Aufnahme unter 
Angabe der gewünschten Kindertageseinrichtung beantragen.
(5) Gastkinder sind Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt oder 
gewöhnlicher Betreuung außerhalb der Stadt Meiningen, die in 
Ausnahmefällen für eine tageweise Betreuung einen Gastplatz 
in Kindertageseinrichtungen der Stadt Meiningen in Anspruch 
nehmen, wenn in der Einrichtung freie Kapazitäten vorhanden 
sind und dadurch kein zusätzlicher Personalbedarf im Sinne von 
§ 16 ThürKigaG entsteht.
(6) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung er-
folgt durch Bescheid zu dem darin festgesetzten Datum. Ab dem 
im Aufnahmebescheid festgesetzten Datum sind die Eltern zur 
Zahlung des Elternbeitrages nach Maßgabe der Elternbeitrags-
satzung verpflichtet, es sei denn, sie haben den Platz rechtzeitig 
mindestens einen Monat vor der geplanten Aufnahme ihres Kin-
des schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung wieder gekündigt. 
Die Eltern sind auch dann zur Zahlung des Elternbeitrags ver-
pflichtet, wenn das Kind wegen Nichtvorlage eines Nachweises 
nach Absatz 3 gemäß § 20 Abs. 9 Satz 6 IfSG tatsächlich nicht in 
der Kindertageseinrichtung betreut werden darf.
(7) Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung kann widerrufen 
werden, wenn das Kind seinen Wohnsitz in einer anderen Ge-
meinde/ Stadt hat oder aus der Stadt Meiningen in eine andere 
Gemeinde/ Stadt verzieht und der Platz für die Betreuung eines 
Kindes der eigenen Stadt benötigt wird. Der Aufnahmebescheid 
wird für derartige Fälle grundsätzlich mit einem Widerrufsvor-
behalt versehen. Der Widerruf soll mindestens sechs Monate 
vor der beabsichtigten Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
den Eltern zugestellt werden. Zuvor sind die Eltern anzuhören.
(8) Beabsichtigen die Eltern mit ihren Kindern den Umzug in 
eine andere Gemeinde/Stadt und soll das Kind auch weiterhin 
in der schon vor dem Umzug besuchten Kindertageseinrichtung 
betreut werden, ist dies der Stadt, in der das Kind betreut wird, 
ebenfalls in der Regel sechs Monate vor dem geplanten Umzug, 
spätestens jedoch mit dem Umzug, mitzuteilen.
(9) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im Rah-
men des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII bei freien Ka-
pazitäten aufgenommen werden, wenn die nicht durch Elternbei-
träge gedeckten Kosten des Platzes durch die Wohnsitzgemeinde 
bzw. den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
des Kindes und/ oder durch die Eltern selbst übernommen werden.

§ 6
Mitwirkungspflichten der Eltern

(1) Die Eltern sorgen für einen regelmäßigen und kontinuierli-
chen Besuch der Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten der 
Einrichtung sowie des gewählten Betreuungsumfangs.
(2) Die Eltern unterstützen die Eingewöhnung ihrer Kinder. Die hier-
zu mit der Einrichtung getroffenen Absprachen sind im Interesse 
der Kinder einzuhalten. Die Eingewöhnung beginnt mit der Auf-
nahme des Kindes und beträgt in der Regel vier bis sechs Wochen.
(3) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der Betreuungszeit 
dem pädagogischen Personal und holen es nach Beendigung der 
Betreuungszeit beim pädagogischen Personal der Einrichtung 
wieder ab. Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals 
beginnt mit der persönlichen Übernahme des Kindes und endet 
mit der Übergabe des Kindes durch das Personal an die Eltern 
oder abholberechtigten Personen.
(4) Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Ein-
richtung schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes 
berechtigt ist. 
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Die Stadt stellt die Beteiligungsrechte des Elternbeirates bei Ent-
scheidungen nach § 12 Abs. 2 und 3 ThürKigaG sicher. Darüber 
hinaus erfolgt eine Einbeziehung des Elternbeirates entspre-
chend der Regelung des § 29 ThürKigaG im Falle einer geplanten 
Erhöhung der Elternbeiträge oder der Verpflegungsentgelte.

§ 9
Versicherungsschutz

(1) Während der Betreuungszeit und für den direkten Hin- und 
Rückweg zur Kindertageseinrichtung sowie für gemeinsame 
Aktivitäten und Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung (z. 
B. Ausflüge) einschließlich der hierfür notwendigen Hin- und 
Rückwege besteht Unfallversicherungsschutz im Rahmen der 
gesetzlichen Unfallversicherung.
(2) Für die Kindertageseinrichtung besteht eine Haftpflichtversi-
cherung. Für mitgebrachte persönliche Gegenstände wird keine 
Haftung übernommen.

§ 10
Elternbeiträge und Kosten der Verpflegung

Für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen wird von den El-
tern der Kinder ein zu zahlender Elternbeitrag nach Maßgabe der 
jeweils gültigen Elternbeitragssatzung zu dieser Satzung erho-
ben. Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid. 
Darüber hinaus werden den Eltern gesondert die Kosten der 
Verpflegung in Rechnung gestellt. Dies erfolgt auf Grundlage der 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträge für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und 
die Erhebung von Verpflegungsentgelten der Stadt Meiningen.

§ 11
Abmeldung

Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes. 
Die Abmeldung ist schriftlich bis zum 15. eines Monats zum Ende 
des nächsten Monats der Leitung der Kindertageseinrichtung 
mitzuteilen; geht sie erst nach dem 15. eines Monats dort ein, 
wird sie erst zum Ablauf des übernächsten Monats wirksam. 
Kinder, die in die Schule aufgenommen werden, gelten nach 
dem letzten möglichen Betreuungstag in der Kindertagesein-
richtung als abgemeldet, es sei denn, sie werden bereits vorher 
fristgerecht zum Ende eines Monats abgemeldet.

§ 12
Ausschluss eines Kindes

vom Besuch der Kindertageseinrichtung/Betreuungsverbot
(1) Ein Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung ins-
besondere dann vorübergehend oder dauerhaft ausgeschlossen 
werden, wenn
1. die in dieser Satzung geregelten Mitwirkungspflichten der Eltern 

trotz schriftlicher Ermahnung wiederholt missachtet wurden,
2. die Eltern einer kontinuierlichen partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit mit dem Personal der Einrichtung bei der Bildung, 
Erziehung und Betreuung des Kindes zuwiderhandeln,

3. der Elternbeitrag und/ oder die Verpflegungsgebühr trotz 
Mahnung für zwei aufeinanderfolgende Monate nicht ent-
richtet worden ist,

4. die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung bei der Ab-
holung des Kindes mehrfach unentschuldigt innerhalb eines 
Zeitraums von einem Monat missachtet wurden oder

5. es sich trotz Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten 
der Kindertageseinrichtung nicht in die Gemeinschaft integ-
rieren lässt oder andere Kinder gefährdet.

(2) Vor dem dauerhaften Ausschluss ist zu prüfen, ob ein zeitlich 
befristeter Ausschluss ausreichend ist, um die entsprechenden 
Mitwirkungs- oder Handlungspflichten zu erreichen.
(3) Der beabsichtigte zeitlich befristete oder dauerhafte Aus-
schluss des Kindes ist den Eltern in der Regel mit einer Frist 
von mindestens zwei Wochen bekanntzugeben. Vorher sind sie 
anzuhören. Der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe wird im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach 
§ 79 SGB VIII und seiner Zuständigkeit für die Gewährleistung 
des Rechtsanspruchs nach § 3 Abs. 1 ThürKigaG in das Verfah-
ren einbezogen. Der Ausschluss erfolgt durch Bescheid und gilt, 
sofern er dauerhaft ist, als Abmeldung.

Die abholberechtigte Person soll mindestens zwölf Jahre alt sein. 
Soll ein Kind den Heimweg allein antreten, bedarf es zuvor einer 
schriftlichen Erklärung der Eltern gegenüber der Leitung. Die Er-
klärungen können jederzeit widerrufen bzw. geändert werden.
(5) Ist bei Kindern, die bereits in der Einrichtung betreut werden, 
ein Impfschutz oder die Vervollständigung des Impfschutzes ge-
gen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich oder ver-
liert der Nachweis nach § 20 Abs. 9 S. 1 Nr. 2 IfSG seine Gültigkeit, 
ist der Leitung der Kindertageseinrichtung der erforderliche Nach-
weis nach § 20 Abs. 9 a IfSG innerhalb eines Monats vorzulegen.
(6) Die Eltern sind verpflichtet, der Leitung der Einrichtung oder 
dem pädagogischen Personal unverzüglich mitzuteilen, wenn bei 
ihrem Kind eine übertragbare Krankheit, ein Krankheitsverdacht 
oder ein Ausscheiderstatus im Sinne des § 34 Abs. 1 IfSG fest-
gestellt wurde. Nach einer in § 34 Abs. 1 Satz 1 IfSG genannten 
Erkrankung oder bei Verdacht darauf darf die Kindertagesein-
richtung erst wieder besucht werden, wenn durch ein ärztliches 
Urteil bestätigt ist, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit 
nicht mehr zu befürchten ist. Die Kindertageseinrichtung kann im 
Einzelfall auf die Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses 
verzichten, insbesondere wenn von den Sorgeberechtigten glaub-
haft dargelegt wird, dass ein mündliches ärztliches Urteil vorliegt.
Zu beachten sind grundsätzlich die fachlichen Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts für die Wiederzulassung zu Gemein-
schaftseinrichtungen gemäß § 34 Infektionsschutzgesetz in der 
jeweils aktuellen Fassung.
(7) Das Fehlen des Kindes wegen Krankheit oder aus anderem 
Grund ist der Leitung der Einrichtung bzw. dem pädagogischen 
Personal unverzüglich (grundsätzlich bis 08:00 Uhr des ersten 
Abwesenheitstages) mitzuteilen. Die voraussichtliche Dauer der 
Abwesenheit soll angegeben werden.
(8) Die Eltern informieren die Kindertageseinrichtung über alle 
wesentlichen Veränderungen, die die Personensorge des Kindes 
betreffen und über erhebliche gesundheitliche Veränderungen 
des Kindes, die für die Betreuung, den Schutz des Kindes oder 
anderer Kinder oder für die Notfallversorgung relevant sind. 
Dabei sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben insbesondere 
des Art. 9 DSGVO zu beachten.
(9) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie der 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benut-
zung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
und die Erhebung von Verpflegungsentgelten der Stadt Mei-
ningen einzuhalten und insbesondere die Elternbeiträge sowie 
das Verpflegungsentgelt und die -pauschalen regelmäßig und 
rechtzeitig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung

(1) Unbeschadet der Aufgaben nach § 17 ThürKigaG übt die Lei-
tung der Kindertageseinrichtung das Hausrecht in der Kinder-
tageseinrichtung aus. Mit der Ausübung des Hausrechts kann 
sie auch andere pädagogische Fachkräfte der Kindertagesein-
richtung beauftragen.
(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr 
beauftragte Person führt das Aufnahmegespräch mit den Eltern 
durch und nimmt die Belehrung nach § 34 Abs. 5 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vor. Sie verlangt von den Eltern von Kindern 
ab Vollendung des 1. Lebensjahres die Vorlage der Nachweise 
nach §§ 20 Abs. 9 Satz 1 und 20 Abs. 9 a Satz 1 IfSG. Sie weist 
die Eltern auf die Folgen des Nichtvorlegens der erforderlichen 
Nachweise (Versagung der Betreuung gemäß § 20 Abs. 9 Satz 6 
IfSG bzw. Benachrichtigung des Gesundheitsamtes gemäß § 20 
Abs. 9 a Satz 2 IfSG) hin. Treten die im IfSG genannten Krankhei-
ten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung 
verpflichtet, unverzüglich die im Gesetz vorgeschriebenen Mel-
dungen und Vorkehrungen zu treffen.

§ 8
Elternbeirat

Die Eltern der Kindertageseinrichtungen haben das Recht, einen 
Elternbeirat zu bilden. Die Wahl des Elternbeirates erfolgt nach 
den Regelungen des § 12 Abs. 4 und 5 ThürKigaG. 
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(4) Im Falle eines Betreuungsverbotes nach § 20 Abs. 9 Satz 6 IfSG 
oder im Falle des § 6 Abs. 6 besteht das Betreuungsverhältnis 
weiter, solange dieses nach den Regelungen dieser Satzung nicht 
wirksam gekündigt wurde. Die Elternbeiträge sind weiterhin zu 
entrichten.

§ 13
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Aufnahmeantrags, die Erhebung von 
Elternbeiträgen und die Inrechnungstellung der Kosten der Ver-
pflegung sowie für die gesetzlich vorgesehene Entwicklungsdo-
kumentation werden die für die Aufgaben nach dem ThürKigaG, 
nach dieser Satzung sowie der Elternbeitragssatzung zu dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten des Kindes, 
der Eltern sowie weiterer Kinder der Familie verarbeitet.
Dies sind:
a) Allgemeine Daten: Namen der Eltern, des Kindes, anderer 

Geschwisterkinder, Geburtsdaten der Kinder, gewöhnlicher 
Aufenthalt/ Wohnanschrift der Eltern und des Kindes, Kon-
taktdaten (z. B. Telefonnummern, E-Mail-Adressen), Aufnah-
mewunsch bzw. -datum und -dauer,

b) gewählter Betreuungsumfang einschließlich der regelmäßi-
gen Bringe- und Abholzeiten sowie zur kassenmäßigen Ab-
wicklung erforderliche Daten (z. B. Verbindungen zu Geldin-
stituten), …

c) Berechnungsgrundlagen für den Elternbeitrag, für das Ver-
pflegungsentgelt und die Verpflegungspauschalen.

(2) Die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 
werden auch für notwendige Benachrichtigungen des Gesund-
heitsamtes nach den Regelungen des IfSG verwendet.
(3) Die erhobenen gespeicherten Daten für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung werden von der Stadt nach Wegfall des 
Zweckes der Erhebung gelöscht.
(4) Es wird darauf hingewiesen, dass die für eine Kindertages-
einrichtung angemeldeten Kinder bei der Platzvergabe mit den 
Anmeldungen von Kindern bei freien oder sonstigen Trägern 
abgeglichen werden.

§ 14
Inkrafttreten/ Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Gleichzeitig tritt hiermit die Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Meiningen vom 07.12.2020 
sowie die 1. Änderungssatzung vom 23.06.2025 außer Kraft.

Meiningen, den 16.12.2025

Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~

„Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.“

Satzungsbekanntmachung
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
in kommunaler Trägerschaft und die Erhebung von Verpflegungsentgelten der Stadt Meiningen 

(Elternbeitragssatzung) vom 16.12.2025
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geän-
dert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (GVBl. S. 
277, 288), des § 1 Abs. 3 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 
32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 90 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 11. Sep-
tember 2012 (BGBl. I S. -2022), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 107), der 
§§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als 
Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thürin-
ger Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 
(GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 
(GVBl. S. 202) sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung(en) für Kinder der Stadt Meiningen vom 
16.12.2025 hat der Stadtrat der Stadt Meiningen in der Sitzung 
am 02.12.2025 die folgende Elternbeitragssatzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle Kindertageseinrichtungen in kommu-
naler Trägerschaft der Stadt Meiningen.

§ 2
Elternbeitragserhebung

Die Stadt Meiningen erhebt für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen Elternbeiträge und für die Verpflegung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen Verpflegungsentgelte und 
Verpflegungspauschalen nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 3
Elternbeitragsschuldner und

Schuldner des Verpflegungsentgeltes
(1) Schuldner des Elternbeitrages und des Verpflegungsentgeltes 
sind die Eltern der Kinder in Kindertageseinrichtungen. Mehrere 
Schuldner sind Gesamtschuldner.
(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Perso-
nensorgeberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder Erziehungs-berechtigten 
im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.

§ 4
Entstehen und Ende der Elternbeitragsschuld

und der Pflicht zur Tragung des Entgeltes
und Pauschalen für die Inanspruchnahme

von Verpflegungsangeboten
(1) Die Elternbeitragsschuld für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine 
Kindertageseinrichtung bzw. ab dem im Aufnahmebescheid 
festgesetzten Datum, sofern die Eltern den Platz nicht rechtzei-
tig mindestens einen Monat vor der geplanten Aufnahme ihres 
Kindes schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung Meiningen 
wieder gekündigt haben. Sie endet mit dem Wirksamwerden 
der Abmeldung oder dem Ausschluss von mindestens vier zu-
sammenhängenden Wochen des Kindes oder dem Beginn der 
Elternbeitragsfreiheit gemäß § 30 Abs. 1 ThürKigaG.
(2) Die Pflicht zur Tragung des Entgeltes und der Pauschalen für 
die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten beginnt mit 
der Anmeldung zur Verpflegung. Sie endet mit dem Wirksam-
werden der Abmeldung von der Verpflegung oder dem Wirksam-
werden der Abmeldung vom Besuch der Kindertageseinrichtung 
sowie im Falle des Ausschlusses von mindestens vier zusammen-
hängenden Wochen des Kindes.
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01.01.2028 235,00 Euro 209,00 Euro 130,00 Euro
mehr als 
9 h

01.01.2026 236,00 Euro 209,00 Euro 131,00 Euro

01.01.2027 253,00 Euro 224,00 Euro 140,00 Euro
01.01.2028 271,00 Euro 240,00 Euro 150,00 Euro

(3) Wird der vereinbarte Betreuungsumfang häufig (dreimal im 
Monat) überschritten, kann die Stadt nach schriftlicher Anhörung 
der Eltern den Elternbeitrag des nächsthöheren Betreuungsum-
fangs festsetzen.
(4) Wird ein Kind zum wiederholten Mal bis zur Schließzeit des 
Kindergartens nicht abgeholt, werden pro angefangene halbe 
Stunde 25,00 Euro zusätzlich zum Elternbeitrag erhoben.
(5) Für ein in der Einrichtung aufgenommenes Gastkind wird 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 ein Elternbeitrag in Höhe 
von 30,00 Euro/ Tag erhoben.
(6) Wird ein Kind erstmalig in eine Kindertageseinrichtung auf-
genommen und eingewöhnt, so wird der Monat, in dem die 
Aufnahme stattfindet, mit einem Betreuungsumfang bis fünf 
Stunden abgerechnet.

§ 8
Festlegung des Elternbeitrages,

Auskunftspflichten
(1) Die Stadtverwaltung Meiningen erlässt gegenüber den Eltern 
jährlich einen Bescheid, aus dem die Höhe des Elternbeitrages 
nach Maßgabe dieser Satzung hervorgeht.
(2) Die Anzahl der Kinder der Familie, die gleichzeitig in einer 
der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Meiningen betreut 
werden, ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. 
Werden die erforderlichen Nachweise nicht innerhalb von vier 
Wochen nach der Anmeldung des Kindes/nach Aufforderung 
durch die Stadtverwaltung erbracht, werden die Elternbeiträge 
in Höhe des für ein Kind maßgeblichen Betrages festgesetzt.
(3) Änderungen in der Zahl der gleichzeitig in einer der Kinderta-
geseinrichtungen in der Stadt Meiningen betreuten Kinder sind 
bei der Stadtverwaltung Meiningen unter Vorlage der notwendi-
gen Unterlagen unverzüglich zu melden. Der Elternbeitrag wird 
für den Kalendermonat neu festgesetzt, der auf den Kalender-
monat folgt, in dem die Änderung angezeigt wurde. Erfolgt die 
Änderungsmeldung nicht bzw. nicht rechtzeitig, kann bei Be-
kanntwerden der für die Höhe des Elternbeitrages maßgeblichen 
Umstände rückwirkend bis zum Folgemonat der eingetretenen 
Änderung der dann maßgebliche Elternbeitrag erhoben werden.

§ 9
Höhe, Fälligkeit und Zahlung des Verpflegungsentgeltes

und der Verpflegungspauschalen
(1) Die Verpflegungsentgelte betragen für das Mittagessen den 
Preis, der vertraglich zwischen dem Träger der Einrichtung und 
dem Lieferanten vereinbart wurde. Die Entgelterhebung für 
das Mittagessen erfolgt nur, insofern diese Kosten nicht direkt 
zwischen Eltern und Lieferanten abgerechnet werden. Die Ver-
pflegungsentgelte werden entsprechend der Anwesenheit des 
Kindes in der Kindertageseinrichtung erhoben. Als anwesend 
gilt ein Kind dann, wenn es nicht bis spätestens 8.00 Uhr des 
jeweiligen bzw. ersten Abwesenheitstages in der Kindertages-
einrichtung abgemeldet wurde.
(2) Für die Vor- und Nachbereitung des Mittagsessens wird zusätz-
lich eine Verpflegungspauschale in Höhe von 47,00 Euro pro Monat 
erhoben. Für Frühstück und Vesper wird eine Verpflegungspau-
schale in Höhe von je 30,00 Euro pro Monat erhoben, sofern die 
Kindertageseinrichtung dies grundsätzlich anbietet. Dies beinhal-
tet jeweils die Vor-, Zu- und Nachbereitung. Diese Verpflegungs-
pauschalen werden monatlich - unabhängig von der tatsächlichen 
Anwesenheit des Kindes - erhoben. Bei einer täglichen Betreuung 
bis fünf Stunden entfällt die Verpflegungspauschale für das Vesper.
(3) Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung 
oder Kur die Kindertageseinrichtung über einen Zeitraum von 
mehr als vier zusammenhängenden Wochen nicht besuchen 
kann, wird die Verpflegungspauschale für den Monat nicht er-
hoben, in dem das Kind am wenigsten in der Einrichtung anwe-
send war.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist, außer in den Fällen des § 6, als Monatsbe-
trag zu entrichten. Wird ein Kind während eines Monats in einer 
Kindertageseinrichtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme 
bis einschließlich zum 15. des Monats der volle Elternbeitrag für 
den Monat zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach dem 15. des Mo-
nats ist die Hälfte des Elternbeitrages für den Monat zu zahlen.
(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrich-
tung tageweise, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr oder 
an Brückentagen, geschlossen bleibt. Dies gilt auch bei einer 
vorübergehenden Schließung oder einer vorübergehenden Ein-
schränkung des Betriebes der Kindertageseinrichtung(en), z. B. 
aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes nach § 28 Abs. 
1 IfSG, wegen höherer Gewalt oder Streik sowie im Falle einer ge-
planten Schließzeit der Einrichtung (z. B. in den Sommerferien).
(3) Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung 
oder Kur die Kindertageseinrichtung über einen Zeitraum von 
mehr als vier zusammenhängenden Wochen nicht besuchen 
kann, wird der Elternbeitrag auf Antrag für den Monat erstattet, 
in dem das Kind am wenigsten in der Einrichtung anwesend war.
(4) Der Elternbeitrag ist am 20. eines jeden Monats für den lau-
fenden Monat fällig und an die Stadtverwaltung Meiningen zu 
entrichten. Die Zahlung soll bargeldlos durch Überweisung oder 
per SEPA-Lastschriftmandat erfolgen.

§ 6
Elternbeitragsfreiheit

Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Thüringen im Zeitraum der letzten vierundzwanzig Monate vor 
dessen regulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle nach 
§ 18 Abs. 1 Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) wird 
kein Elternbeitrag geltend gemacht. Für ein Kind mit gewöhnli-
chem Aufenthalt in Thüringen, welches nach § 18 Abs. 3 des Thü-
ringer Schulgesetzes von der Schulpflicht zurückgestellt wurde, 
verlängert sich die Elternbeitragsfreiheit bis zum Tag vor dessen 
ersten Schultag. Sofern die Betreuung in dem Monat, in dem die 
Elternbeitragsfreiheit beginnt, keinen vollen Monat mehr umfasst, 
wird ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn der jeweiligen 
Elternbeitragsfreiheit geltend gemacht. Hierzu wird der jeweils zu 
zahlende Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und mit der Anzahl 
der Tage im jeweiligen Monat vom 1. des Monats bis einschließlich 
des Tages vor Beginn der Elternbeitragsfreiheit multipliziert.

§ 7
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl 
der Kinder der Familie, die gleichzeitig in einer der Kindertages-
einrichtungen in der Stadt Meiningen betreut werden, und nach 
dem gewählten Betreuungsumfang. Als Familie gelten Alleiner-
ziehende sowie Ehepaare oder Personen, die in eheähnlicher 
Gemeinschaft gemäß § 20 SGB XII leben und ihre im selben Haus-
halt lebenden Kinder. Als Familie gelten auch Pflegefamilien.
(2) Die Höhe des Elternbeitrages in Euro pro Monat ergibt sich 
aus der nachfolgenden Tabelle:

Täglicher
Betreu-
ungs-
umfang

Höhe des monatlichen Elternbeitrages auf Basis
der Anzahl der Kinder der Familie, die gleichzei-

tig
in einer Kindertageseinrichtung

in der Stadt Meiningen betreut werden
Elternbei-

trag
ab

1. Kind 2. Kind 3. Kind
und jedes
weitere

Kind
bis 5 h 01.01.2026 168,00 Euro 147,00 Euro 84,00 Euro

01.01.2027 180,00 Euro 157,00 Euro 90,00 Euro
01.01.2028 193,00 Euro 169,00 Euro 96,00 Euro

mehr als 
5 h bis 9 h

01.01.2026 205,00 Euro 182,00 Euro 113,00 Euro

01.01.2027 220,00 Euro 195,00 Euro 121,00 Euro
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(4) Die Verpflegungsentgelte und -pauschalen sind jeweils zum 
20. des Folgemonats fällig und an die Stadtverwaltung Meinin-
gen zu entrichten. Die Zahlung soll bargeldlos durch Überwei-
sung oder per SEPA-Lastschrift erfolgen.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 07.12.2020 außer Kraft.

Meiningen, den 16.12.2025

Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~

„Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.“

Satzungsbekanntmachung
Gebührensatzung für die Benutzung der Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen 

vom 16.12.2025
Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl S. 41) Artikel 33 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) und der §§ 2, 10 
und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 
S. 277, 288) hat der Stadtrat der Stadt Meiningen in der Sitzung 
vom 02.12.2025 folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Die von der Stadt Meiningen unterhaltenen Bibliotheken werden 
als öffentliche Einrichtungen geführt.
Für die Benutzung der Bibliotheken haben die Benutzer Gebüh-
ren zu entrichten.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Gebühren ist, wer die gebührenpflichtige Leis-
tung veranlasst oder in Anspruch genommen oder Gebühren 
durch Leihfristüberschreitung oder andere im Gebühren- und 
Auslagenverzeichnis aufgeführte Tatbestände verwirklicht hat 
(Gebührenschuldner). Auf das Verschulden kommt es nicht an.
(2) Bei nicht oder beschränkt Geschäftsfähigen ist derjenige 
Gebührenschuldner, dem nach den Bestimmungen des bürger-
lichen Rechts die Personensorge obliegt oder der diesen betreut, 
soweit nicht § 105 a BGB anwendbar ist.
(3) Bei juristischen Personen mit zur Nutzung Bevollmächtigten 
ist neben der juristischen Person der Bevollmächtigte Gebüh-
renschuldner.
(4) Sind mehrere Personen gebührenpflichtig, sind sie Gesamt-
schuldner.

§ 3
Gebühren

Die Gebühren betragen im Einzelnen:
(1) Bibliotheksbenutzer

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und
Kindergärten, -tageseinrichtungen, Schulen nach dem
Thüringer Schulgesetz und dem Thüringer Gesetz
über Schulen in freier Trägerschaft sowie
berufsbildende Schulen, an welchen ein anerkannter
Schulabschluss erworben werden kann. gebührenfrei
Jahresgebühr pro Benutzer für 12 Monate
nach dem vollendeten 18. Lebensjahr 30,00 Euro
Jahresgebühr Partnerkarte für 12 Monate 40,00 Euro
Jahresgebühr für Institutionen für 12 Mo-
nate

40,00 Euro

Schüler, Auszubildende, Studierende nach dem
vollendeten 18. Lebensjahr
Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt
nach dem SGB II und dem SGB XII (mit Nachweis)

Asylbewerbergesetz (mit Nachweis) für 12 
Monate

10,00 Euro

Monatskarte 7,00 Euro
(2) Ausstellen eines Ersatzausweises
- für Kinder und Jugendliche bis zum

vollendeten 18. Lebensjahr
 

2,50 Euro
- für Erwachsene 5,00 Euro
(3) Säumnisgebühren für das Überschreiten der Leihfrist

nach der 1. Woche pro entliehenes Medium
- für Kinder und Jugendliche

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
 

0,50 Euro
- für Erwachsene 1,00 Euro

in der 2. und 3. Woche zzgl. Säumnisgebühren der 1. Woche
pro entliehenes Medium

- für Kinder und Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr

 
5,00 Euro

- für Erwachsene 10,00 Euro
(4) Kostensatz, Pauschale
- Bearbeitungsgebühr bei Medienverlust 10,00 Euro
- bei Beschädigung oder Verlust von Medien, CD-Hüllener-

satz,
Spielzubehör in Höhe der Wiederbeschaffungskosten

(5) Beschädigung, Verlust Barcode
und RFID-Transponder

 
2,00 Euro

(6) Vorbestellung von ausgeliehenen Medien 1,00 Euro
(7) Literaturzusammenstellung entsprechend dem Zeitauf-

wand
15 Minuten 15,00 Euro

(8) Leihverkehr
- pro Fernleihvorgang

zuzüglich anfallender Portokosten
 

2,00 Euro
- Verlängerung pro Fernleihvorgang 1,00 Euro

§ 4
Gebührenfälligkeit

(1) Die Jahresgebühr gemäß § 3 Abs. 1 ist bei der jeweils ersten 
Ausleihe auf den Benutzer bezogen fällig.
Die Jahresgebühr wird für ein Jahr berechnet, beginnend am 
Tag der Zahlung.
(2) Alle anderen Gebühren und Auslagen werden sofort mit Ent-
stehen des Sachverhaltes fällig.
Säumnisgebühren sind unabhängig von einer schriftlichen Auf-
forderung zu entrichten.
(3) Alle Gebühren und Auslagen sind sofort fällig und in bar oder 
per EC-Cash in der Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen zu ent-
richten.

§ 5
Gebührenabwicklung

Die Gebührenpflicht für die Benutzung der Stadt- und Kreisbi-
bliothek Meiningen entsteht mit der Benutzung. Rückständige 
Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.
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§ 6
Sprachform

Die in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen Bezeich-
nungen gelten für alle Geschlechtsformen.

§ 7
Inkrafttreten

Die Gebührensatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
Gleichzeitig wird die Gebührensatzung für die Benutzung der Stadt- 
und Kreisbibliothek vom 16.03.2022 aufgehoben und ersetzt.

Meiningen, den 16.12.2025

Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~

„Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.“
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